
Erläuterungen und Hinweise zum Antrag auf Einrichtung 
einer Auskunftssperre 

 
 
Auskunftssperre bei Gefahr für Leben und Gesundheit, persönliche Freiheit oder 

ähnliche schutzwürdige Belange (51 BMG) 

Bevor über Ihren Antrag entschieden werden kann, müssen Sie Gründe glaubhaft machen, 

warum es erforderlich ist eine Auskunftssperre in das Melderegister der Behörde 

einzutragen. Es müssen Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass Sie als 

Betroffener durch eine Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, 

persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen erwachsen kann. Die Fragen 

sollten detailliert beantwortet und das Meldeamt kann die Vorlage weiterer Nachweise 

fordern. Ist eine Auskunftssperre eingerichtet wird eine Auskunft aus dem Melderegister nur 

erteilt, wenn eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen ausgeschlossen werden kann. 

Die betroffene Person wird vor Erteilung einer Auskunft durch die Meldebehörde angehört. 

Die Auskunftssperre wird im Melderegister im Datensatz zur eigenen Person eingetragen. 

Sie wird auch im Datensatz von Ehegatten oder Lebenspartnern, beim gesetzlichen Vertreter 

oder minderjährigen Kindern als sogenannte beigeschriebene Daten berücksichtigt. Die 

Auskunftssperre wird auf zwei Jahre befristet und kann auf Antrag verlängert werden. Eine 

bestehende Auskunftssperre wird automatisch gelöscht, wenn der Antragsteller gegen 

melderechtliche Vorschriften verstößt (u. a. keine Ummeldung bei Wohnungswechsel) oder 

sich herausstellt, dass der Antragssteller die Auskunftssperre missbraucht um sich z. B. 

berechtigten Forderungen von Gläubigern zu entziehen. 

 

Hinweis: 

Ihre Daten sind möglicherweise auch bei anderen öffentlichen Stellen wie z. B. dem 

Finanzamt, dem Jugendamt, bei Gerichten, den Sozialversicherungen, bei Verlagshäusern, 

auf Internetseiten, den sozialen Netzwerken oder der Deutschen Post (Nachsendeauftrag) 

gespeichert die von Dritten ausgeforscht werden können. Sie haben gegebenenfalls die 

Möglichkeit die Sperrung von Daten in anderen öffentlichen Registern wie z. B. dem 

Ausländerzentralregister oder dem zentralen Fahrzeugregister zu veranlassen.  


